
 

                 Verwaltungshandbuch  

 
Praktikumsbestimmungen für den Master-Studiengang 

Verfahrenstechnik/Chemieingenieurwesen 
an der Technischen Universität Clausthal 

Fakultät für Mathematik/Informatik und Maschinenbau 
vom 22. September 2009 

 
In der Fassung der 1. Änderung vom 23.06.2015 

 
 
Die Fakultät für Mathematik/Informatik und Maschinenbau hat am 22. September 
2009 die folgenden Praktikumsbestimmungen beschlossen. Zuletzt geändert 
durch den Fakultätsratsbeschluss vom 23.06.2015 (Mitt. TUC 2015, Seite 311). 
 
Achtung: Diese Praktikumsbestimmungen treten mit Ablauf des Wintersemesters 
2018/2019 außer Kraft. 
 
Zu § 1 Allgemeines 
 
Diese Praktikumsbestimmung gilt nur im Zusammenhang mit der Allgemeinen 
Praktikantenrichtlinie (APr) der TU Clausthal vom 17. Juni 2008 und enthält alle 
studiengangspezifischen Ergänzungen und Regelungen.  
 
Zu § 3 Dauer und Fachliche Gliederung des Praktikums 
 
Die Dauer des Industriepraktikums (Fachpraktikum) beträgt 6 Wochen und soll 
den Studierenden einen Einblick in die praktischen Grundlagen des Ingenieurwe-
sens und der betriebswirtschaftlichen Praxis sowie in die sozialen Verhältnisse der 
Arbeitnehmer vermitteln.  
 
Das Industriefachpraktikum umfasst Erfahrungserwerb und Tätigkeiten mit Bezug 
zur Verfahrenstechnik bzw. zum Chemieingenieurwesen in den beiden folgenden 
Bereichen A und B: 

 

Bereich A:   Betriebstechnisches Praktikum 

Kennzeichnung: Eingliederung des Praktikanten in ein Arbeitsumfeld von 
Facharbeitern, Meistern und Technikern mit überwiegend aus-
führendem Tätigkeitscharakter 

Typische Teilbereiche können hier z.B. sein: 

Herstellung und Bearbeitung von Werkstoffen bzw. Halb- und  
Fertigfabrikaten, Montage, Inbetriebnahme, Instandhaltung, 
Reparatur, Prüfung und Qualitätskontrolle, Anlagenbetrieb, ... 

 

Bereich B:  Ingenieurnahes Praktikum 



Kennzeichnung: Eingliederung des Praktikanten in das Arbeitsumfeld von In-
genieuren oder entsprechend qualifizierten Personen mit 
überwiegend entwickelndem, planendem oder lenkendem Tä-
tigkeitscharakter 

 

Typische Teilbereiche können hier z.B. sein: 

Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Berechnung, Versuch,  
Projektierung, Produktionsplanung, Produktionssteuerung, 
Logistik, Betriebsleitung, Ingenieurdienstleistungen, ... 

Für die vollständige Anerkennung muss das Industriefachpraktikum folgende Be-
dingungen erfüllen: 

1. Gesamtumfang mindestens 6 Wochen 

2. Für jeden der beiden Bereiche A und B werden mindestens je 2 Wochen ge-
fordert. 

3. Alternativ zu verschiedenen Bereichen werden auch längere Tätigkeiten in 
einem einzelnen Bereich als „interdisziplinäres Projektpraktikum“ aner-
kannt, wenn das bearbeitete Aufgabenfeld in besonderem Maße durch viel-
fältige Bezüge zu unterschiedlichen Teilbereichen gekennzeichnet ist. 

Für die Anerkennung von längeren Praktikumsabschnitten in einem ein-
zelnen Tätigkeitsbereich als „interdisziplinäres Projektpraktikum“ sollen 
anspruchsvolle Kriterien angewandt werden.  

Solche Kriterien können z.B. sein: 

- Mitwirkung in Teams, in denen Fachleute aus verschiedenen Organi-
sationseinheiten und Aufgabengebieten interdisziplinär an einer 
konkreten aktuellen Aufgabe zusammenarbeiten. 

- Abdeckung von mehreren verschiedenen Aufgabenbereichen. 

 
Zu § 4 Durchführung des Praktikums 
 
Zu Abs. (2) 
Das Fachpraktikum ist nach dem Regelstudienplan im 3. Studiensemester vorge-
sehen, soll in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden und wird mit 6 ECTS-
Punkten bewertet. 
 
Zu § 8 Die Praktikantin/der Praktikant im Betrieb 
 
Zu Abs. a) Betriebe für das Praktikum 
 
Für die praktische Tätigkeit kommen Industriebetriebe in Frage, bei denen Ein-
sicht in moderne Fertigungsverfahren, in kaufmännische, wirtschaftliche Ar-
beitsweisen und in die sozialen Auswirkungen heutiger Arbeitsverhältnisse gebo-
ten wird.  
Das Praktikantenamt berät und informiert, vermittelt jedoch keine Praktikanten-
stellen. Praktikanten bewerben sich direkt bei geeigneten Firmen um eine Prakti-



kantenstelle. Das zuständige Arbeitsamt, die Industrie- und Handelskammer und 
einige Fachverbände sind bei der Vermittlung von Adressen behilflich. 
 
Zu § 9 Außer-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen 
 
Diese Praktikumsbestimmungen verlieren mit Ablauf des Wintersemesters 
2018/2019 ihre Gültigkeit. 
  
Zu § 10 In-Kraft-Treten 
  
Diese Praktikumsbestimmungen treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtlichen Verkündungsblatt der Technischen Universität Clausthal in Kraft.                       


